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Allgemeiner Teil der Masterprüfungsordnungen 
der Hochschule Bremen

Vom 20 . März 2012

 Die Rektorin der Hochschule Bremen hat am  
21 . März 2012 gemäß § 110 Absatz 3 des Bremischen 
Hochschulgesetzes (BremHG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 9 . Mai 2007 (Brem .GBl . S . 339), 
zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom  
22 . Juni 2010 (Brem .GBl . S . 375), den Allgemeinen Teil 
der Masterprüfungsordnungen der Hochschule Bre-
men in der nachstehenden Fassung genehmigt .

Abschnitt I: Allgemeine Bestimmungen

§ 1 Geltungsbereich

§ 2 Zweck der Prüfungen, Akademischer Grad

§ 3 Regelstudienzeit, Studienumfang 

§ 4 Studienaufbau

§ 5 Prüfungsaufbau, Module und Leistungspunkte

§ 6  Praxisphasen, praktische Studiensemester und 
integriertes Auslandsstudium

Abschnitt II: Prüfungsformen

§ 7 Arten der Prüfungsleistungen, Studienleistungen

§ 8 Masterthesis

§ 9 Kolloquium zur Masterthesis

Abschnitt III: Durchführung von Prüfungen

§ 10 Teilnahme an Modulprüfungen

§ 11 Nachteilsausgleich

§ 12  Schutzfristen nach dem Mutterschutzgesetz, Er-
ziehungsurlaub

§ 13  Bewertung der Prüfungen, Bildung und Gewich-
tung von Noten 

§ 14 Bestehen und Wiederholung von Prüfungen

§ 15 Versäumnis und Rücktritt

§ 16 Täuschung, Ordnungsverstoß

§ 17 Bestehen der Masterprüfung

§ 18  Anrechnung von Studien-, Prüfungs- und sonsti-
gen Leistungen

§ 19 Ungültigkeit der Masterprüfung

§ 20  Bescheide, Rechtsmittel, Widerspruch, Einsicht 
in die Prüfungsakten

§ 21 Zeugnis der Masterprüfung und Masterurkunde

Abschnitt IV: Prüfende und Prüfungsorgane

§ 22 Prüfungsausschuss

§ 23 Prüfende, Beisitzerinnen / Beisitzer

Abschnitt V: Schlussbestimmungen

§ 24 Inkrafttreten und Übergangsregelung

Anlagen

Abschnitt I: 
Allgemeine Bestimmungen

§ 1

Geltungsbereich

 Der allgemeine Teil der Masterprüfungsordnungen 
der Hochschule Bremen gilt für alle Masterstudien-
gänge der Hochschule Bremen . In hochschulübergrei-

fenden Masterstudiengängen können nach Maßgabe 
der Vereinbarung zwischen den Hochschulen abwei-
chende Regelungen getroffen werden . Die fachspezifi-
sche Prüfungsordnung bestimmt Aufbau und Inhalt 
des Studiengangs .

§ 2

Zweck der Prüfungen, Akademischer Grad

 (1) Die Masterprüfung bildet einen fortgeschritte-
nen berufsqualifizierenden Abschluss des Studiums . 
Durch die Prüfung soll festgestellt werden, ob die Stu-
dierenden die im ersten berufsqualifizierenden Studi-
um erworbenen Kenntnisse so verbreitert und vertieft 
haben, dass sie zur Behandlung komplexer Fragestel-
lungen und insbesondere zur selbstständigen wissen-
schaftlichen Arbeit befähigt werden, wissenschaftliche 
Methoden anwenden können und die für die Berufs-
praxis notwendigen Kompetenzen erworben haben .

 (2) Für die bestandene Masterprüfung wird der aka-
demische Grad Master of Arts (M . A .), Master of Sci-
ence (M . Sc .), Master of Engineering (M . Eng .) oder 
Master of Law (LL . M .) vergeben . Die Bezeichnung der 
Grade sowie abweichende Regelungen für weiterbil-
dende Masterstudiengänge richten sich nach § 21 Ab-
satz 3 .

§ 3

Regelstudienzeit, Studienumfang

 (1) Die Regelstudienzeit beträgt mindestens zwei 
Semester mit einem Umfang des Studiums von mindes-
tens 60 bis maximal 120 Leistungspunkten nach dem 
European Credit Transfer and Accumulation System 
(ECTS) . Sie umfasst die theoretischen Studiensemester 
einschließlich der Prüfungen und der Masterthesis so-
wie gegebenenfalls die praktischen Studiensemester 
oder Praxisphasen, die Teilnahme an einem Projekt 
und / oder ein Auslandsstudium . Die fachspezifische 
Prüfungsordnung legt die Anzahl der für den erfolg-
reichen Studienabschluss zu erwerbenden Leistungs-
punkte fest .

 (2) Das Studium kann nach Maßgabe der Ordnung 
über das Teilzeitstudium an der Hochschule Bremen in 
Teilzeit absolviert werden .

§ 4

Studienaufbau

 (1) Das Studium ist modular aufgebaut . Ein Modul 
stellt die Zusammenfassung von Stoffgebieten zu einer 
thematisch und zeitlich abgerundeten, in sich abge-
schlossenen und mit Leistungspunkten (Credits/Cre-
ditpoints = CP) versehenen abprüfbaren Einheit dar . 
Es setzt sich aus Lehrveranstaltungen unterschied- 
licher Lehr- und Lernformen zusammen und wird mit 
einer Modulprüfung abgeschlossen . 

 (2) Die fachspezifische Prüfungsordnung regelt An-
zahl, Titel (Modulbezeichnung), Leistungspunktum-
fang der Module, Modulvoraussetzungen und Prü-
fungsanforderungen . Die Modulprüfung besteht im 
Regelfall aus einer Prüfung; sie kann in begründeten 
Ausnahmefällen aus mehreren selbständigen Prüfun-
gen bestehen, die jeweils gesondert zu benoten sind . 
Eine Modulprüfung kann aus mehreren unselbständi-
gen Teilprüfungsleistungen bestehen, die einheitlich 
mit einer Note zu bewerten sind . Das Nähere regelt 
die fachspezifische Prüfungsordnung .
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 (3) Das durch die fachspezifischen Bestimmungen 
zu beschreibende Modulangebot und die Gestaltung 
des Prüfungsverfahrens stellen sicher, dass das Mas-
terstudium einschließlich sämtlicher Prüfungen inner-
halb der Regelstudienzeit abgeschlossen werden 
kann .

 (4) Überschreiten Studierende die Regelstudienzeit 
um vier Semester, ohne das Thema der Masterthesis 
beantragt zu haben, werden sie von der oder dem Vor-
sitzenden des Prüfungsausschusses unter Fristsetzung 
aufgefordert, an einer besonderen Studienberatung 
teilzunehmen .

§ 5

Prüfungsaufbau, Module und Leistungspunkte

 (1) Die Masterprüfung besteht aus Modulprüfun-
gen, der Masterthesis und nach Maßgabe der fachspe-
zifischen Prüfungsordnung gegebenenfalls einem Kol-
loquium, in dem die Masterthesis zu verteidigen ist .

 (2) Die Modulprüfungen werden studienbegleitend 
abgelegt . Die fachspezifische Prüfungsordnung legt 
fest, in welche Prüfungsleistungen nach § 7 Absatz 2 
die einzelnen Modulprüfungen gegebenenfalls unter-
teilt werden .

 (3) Das Modulangebot teilt sich in Pflicht-, Wahl-
pflicht- und Wahlmodule . Das Nähere regelt die fach-
spezifische Prüfungsordnung . Die Beschreibungen der 
Pflicht-, Wahlpflicht- und Wahlmodule ergeben sich 
aus den Modulhandbüchern der Studiengänge .

 (4) Pflichtmodule stellen den von allen Studieren-
den zu absolvierenden Teil des Studiums dar . 

 (5) Wahlpflichtmodule können von den Studieren-
den aus einem vorgegebenen Katalog im Umfang von 
in der fachspezifischen Prüfungsordnung festgelegten 
Leistungspunkten ausgewählt werden . 

 (6) Wahlmodule können innerhalb eines in der je-
weiligen fachspezifischen Prüfungsordnung zu defi-
nierenden Bereichs und Leistungspunktumfangs be-
legt werden . Wahlmodule bieten den Studierenden 
nach Maßgabe der fachspezifischen Prüfungsordnung 
die Möglichkeit, Lehrinhalte aus einer fachübergrei-
fenden Angebotspalette auszuwählen, die nicht Teil 
des Pflichtprogramms, jedoch Teil des Ausbildungs-
ziels des Studiengangs sind . In Betracht kommen ins-
besondere interdisziplinäre Projekte, wissenschaftli-
che Sonderthemen, Exkursionen, Sprachen und wei-
tere Angebote zur Erlangung personaler Kompetenzen 
(Schlüsselkompetenzen) . 

 (7) Die ausgewählten Wahlpflicht- und Wahlmodule 
müssen bestanden werden . Wird die Modulprüfung 
eines Wahlpflichtmoduls oder eines Wahlmoduls nicht 
bestanden, kann das Modul unter Anrechnung ver-
brauchter Prüfungsversuche bis zu zweimal durch ein 
anderes Modul des Wahlpflicht- bzw . Wahlkatalogs 
ersetzt werden . Soweit über den in der fachspezifi-
schen Prüfungsordnung vorgegebenen Umfang hin-
aus Wahlpflicht- oder Wahlmodule erfolgreich absol-
viert werden, entscheidet die oder der Studierende, 
welche Wahlpflicht- und Wahlmodule für die Ermitt-
lung der Durchschnittsnote der Masterprüfung be-
rücksichtigt werden . Diese Module werden im Mas-
terzeugnis ausgewiesen . Über die übrigen Wahl-
pflicht- oder Wahlmodule wird eine gesonderte Leis-
tungsbescheinigung ausgestellt .

 (8) Die Erfassung der von den Studierenden er-
brachten Studien- und Prüfungsleistungen erfolgt mit 
Hilfe eines Leistungspunktsystems entsprechend dem 
ECTS-System . Jedem Modul werden Leistungspunkte 
zugeordnet . Leistungspunkte sind ein quantitatives 
Maß für die Gesamtarbeitsbelastung der Studieren-
den . Ein Leistungspunkt entspricht einer Arbeitszeit 
von 30 Stunden . Leistungspunkte können nicht für ei-
ne bloße Teilnahme an Modulen vergeben werden . 
Leistungspunkte werden vergeben, wenn die in dem 
Modul zu erbringenden Prüfungs- und / oder Studien-
leistungen erfolgreich abgeschlossen sind . Das Curri-
culum von Vollzeitstudiengängen ist so gestaltet, dass 
pro Semester 30 Leistungspunkte erworben werden 
können . Der Gesamtumfang des Studiums beträgt je 
nach Regelstudienzeit nach § 3 Absatz 1 mindestens 
60 und höchstens 120 Leistungspunkte . 

§ 6

Praxisphasen, praktische Studiensemester und  
integriertes Auslandsstudium

 (1) Eine Praxisphase oder ein praktisches Studien-
semester ist ein in das Studium integrierter, von der 
Hochschule geregelter, inhaltlich bestimmter, betreu-
ter und mit Lehrveranstaltungen begleiteter Ausbil-
dungsabschnitt, der in der Regel in einem Betrieb oder 
einer anderen Einrichtung der Berufspraxis in einem 
in der fachspezifischen Prüfungsordnung zu regeln-
den Mindestumfang abgeleistet wird . 

 (2) Ein integriertes Auslandsstudium ist ein in das 
Studium integrierter Ausbildungsabschnitt, der aus 
mindestens einem theoretischen und / oder einem 
praktischen Studiensemester im Ausland besteht . Das 
Nähere regelt die fachspezifische Prüfungsordnung .

 (3) Für die im Rahmen eines theoretischen Studien-
semesters im Ausland zu erbringenden Studien- und 
Prüfungsleistungen gelten vorbehaltlich der Regelun-
gen der fachspezifischen Prüfungsordnung bzw . der 
zwischen der Hochschule Bremen und den Partner-
hochschulen getroffenen Kooperationsvereinbarun-
gen die jeweiligen Vorschriften der ausländischen 
Partnerhochschule . Sofern eine Partnerhochschule 
nicht an das ECTS angeschlossen ist, soll in der jewei-
ligen Kooperationsvereinbarung eine Regelung zur 
Umrechnung der dort erbrachten Leistungen in das 
ECTS getroffen werden .

 (4) Die erfolgreiche Teilnahme an Praxisphasen, 
praktischen Studiensemestern oder am integrierten 
Auslandsstudium wird durch die Vorsitzende oder den 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses festgestellt 
und bescheinigt .

 (5) Einzelheiten zur Zielsetzung und Durchführung 
praktischer Studiensemester bzw . des integrierten 
Auslandsstudiums werden in Anlage 2 und in der 
fachspezifischen Prüfungsordnung geregelt .

Abschnitt II: 
Prüfungsformen

§ 7

Arten der Prüfungsleistungen, Studienleistungen

 (1) Gegenstand einer Prüfungsleistung kann nur 
sein, was als Inhalt des Studiums durch die Modulbe-
schreibung festgelegt ist .
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 (2) Prüfungsleistungen werden in Form von 

 1 .  schriftlichen Arbeiten unter Aufsicht (Klausu-
ren), abgekürzt: „KL“,

 2 . mündlichen Prüfungen, abgekürzt: „MP“,

 3 .  schriftlich ausgearbeiteten Referaten, abgekürzt: 
„R“,

 4 . Hausarbeiten, abgekürzt: „HA“,

 5 . Projektarbeiten, abgekürzt: „PA“,

 6 . Berichten, abgekürzt: „B“,

 7 . Präsentationen, abgekürzt: „PR“,

 8 . Experimentellen Arbeiten, abgekürzt: „EX“,

 9 . Entwicklungsarbeiten, abgekürzt: „EA“,

 10 . Portfolios, abgekürzt: „PF“

oder sonstigen nach gleichen Maßstäben bewertbaren 
Leistungen erbracht . Die fachspezifische Prüfungsord-
nung regelt die jeweiligen Prüfungsformen . Die Stu-
dierenden sind mit Beginn der Lehrveranstaltungen 
über die zugehörigen Prüfungsformen zu informieren . 
Soweit die fachspezifische Prüfungsordnung für eine 
Modulprüfung mehr als eine Prüfungsform zulässt, 
legt die oder der Prüfende zum Beginn der Lehrveran-
staltungen die Form für die Prüflinge eines Semesters 
einheitlich fest . In besonders begründeten Ausnahme-
fällen kann der Prüfungsausschuss zur Vermeidung 
unbilliger Härten auf Antrag des Prüflings nach Ab-
stimmung mit dem Prüfenden abweichende Prüfungs-
formen zulassen; das Gleichbehandlungsgebot ist zu 
beachten .

Zu 1 .

Eine schriftliche Arbeit unter Aufsicht (Klausur) erfor-
dert die Bearbeitung eines von der oder dem Prüfen-
den festzusetzenden, mit dem Stoff des betreffenden 
Moduls zusammenhängenden Fragenkomplexes mit 
den geläufigen Methoden des Faches in begrenzter 
Zeit mit definierten Hilfsmitteln und unter Aufsicht . 
Die Bearbeitungszeit - sie darf ausschließlich der Zeit 
für die Ausgabe, Erläuterung und Abgabe 90 Minuten 
nicht unter- und soll vier Stunden nicht überschrei- 
ten – und die zugelassenen Hilfsmittel sind bei der 
Festlegung des Prüfungstermins bekannt zu geben . 

Zu 2 .

Eine mündliche Prüfung stellt die Behandlung eines 
mit dem Stoff des betreffenden Moduls im Zusammen-
hang stehenden Fragenkomplexes in Form eines Kol-
loquiums dar . Der Prüfling soll nachweisen, dass er die 
Zusammenhänge des Prüfungsgebietes erkennt und 
spezielle Fragestellungen in diese Zusammenhänge 
einordnen kann . Eine mündliche Prüfung kann als 
Gruppenprüfung mit mehreren Studierenden oder als 
Einzelprüfung durchgeführt werden . Im Rahmen einer 
mündlichen Prüfung können in angemessenem Um-
fang auch Aufgaben zur schriftlichen Behandlung ge-
stellt werden, wenn dadurch der mündliche Charakter 
der Prüfung nicht aufgehoben wird . Die Dauer der 
Prüfung soll für einen Prüfling zwischen 15 und 30 Mi-
nuten betragen . Die wesentlichen Gegenstände und 
Ergebnisse der Prüfung sind in einem Protokoll festzu-
halten . Das Ergebnis ist dem Prüfling jeweils im An-
schluss an die Prüfung bekannt zu geben . 

Zu 3 .

Ein schriftlich ausgearbeitetes Referat umfasst:

 –  eine eigenständige und vertiefte schriftliche Aus-
einandersetzung mit einem Problem aus dem 
Stoffzusammenhang der betreffenden Lehrver-
anstaltung unter Einbeziehung einschlägiger Li-
teratur,

 –  die Darstellung der Arbeit und ihrer Ergebnisse 
im mündlichen Vortrag,

 –  eine Diskussion auf der Grundlage des Vortrags 
und der schriftlichen Ausarbeitung . Die Bearbei-
tungsfrist ist bei der Aufgabenstellung anzuge-
ben . 

Zu 4 . 

Eine Hausarbeit ist eine schriftliche Auseinanderset-
zung mit einem Thema aus dem Modulzusammen-
hang oder einer damit zusammenhängenden konkre-
ten berufspraktischen Fragestellung unter Einbezie-
hung einschlägiger Literatur . Der Hausarbeit kann ein 
Fachgespräch auf der Grundlage der schriftlichen 
Ausarbeitung zugeordnet werden . 

Zu 5 .

Durch Projektarbeiten wird in der Regel die Fähigkeit 
zur Teamarbeit und insbesondere zur Entwicklung, 
Durchsetzung und Präsentation von Konzepten nach-
gewiesen . Hierbei sollen die zu prüfenden Studieren-
den nachweisen, dass sie Ziele definieren sowie inter-
disziplinäre Lösungsansätze und Konzepte erarbeiten 
können . Bei einer in Form einer Teamarbeit erbrach-
ten Projektarbeit muss der Beitrag der einzelnen Kan-
didatin oder des einzelnen Kandidaten deutlich er-
kennbar und bewertbar sein . Die fachspezifische Prü-
fungsordnung kann die näheren Anforderungen an 
die Projektarbeit regeln .

Zu 6 .

In einem Bericht werden der Verlauf und die maßgeb-
lichen Ereignisse eines Auslandsstudiums, eines prak-
tischen Studiensemesters oder einer Praktikumsphase 
beschrieben und bewertet; der Bericht kann eine kur-
ze mündliche Darstellung einschließen .

Zu 7 .

Eine Präsentation ist eine mediengestützte Vorstellung 
eines theoretischen oder praktischen Arbeitsergebnis-
ses vor einem Auditorium . Die oder der zu Prüfende 
soll nachweisen, dass sie oder er einen bestimmten 
Fragenkomplex in einer vorgegebenen Zeit unter An-
wendung von Präsentations- und Vortragstechniken 
in angemessener Weise vermitteln kann . Die Dauer ei-
ner Präsentation soll zwischen 15 und 45 Minuten lie-
gen . Im Rahmen einer Präsentation sollen in angemes-
senem Umfang auch schriftliche Handreichungen 
(‚Handouts‘) erstellt werden, wenn dadurch der Cha-
rakter der aktiven Präsentation nicht verloren geht . 

Zu 8 .

Eine experimentelle Arbeit kann die Vorbereitung, 
Durchführung und Darstellung praktischer Arbeiten 
oder Laborexperimente und deren Dokumentation so-
wie die Angabe, Auswertung und kritische Würdigung 
der erhaltenen Ergebnisse in Form eines Berichts und/ 
oder einer mündlichen Präsentation umfassen . Die 
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oder der Prüfende gibt zu Beginn der Lehrveranstal-
tung bekannt, welche der bezeichneten Elemente von 
der Prüfungsleistung umfasst sind . 

Zu 9 .

Eine Entwicklungsarbeit besteht in der Erstellung und 
Demonstration einer Computer-Software einschließ-
lich der zugehörigen Dokumentation . Die Dokumen-
tation umfasst in der Regel folgende Dokumente:

 –  die Aufgabenstellung,

 –  die Anforderungsdefinition,

 –  den Entwurf,

 –  das Quellprogramm,

 –  die Testdokumentation,

 –  Benutzungshinweise und

 –  ein Anwendungsbeispiel .

Die Prüfungsleistung kann als Aufsichtsarbeit gestal-
tet werden; die Regelungen zu 1 gelten dann entspre-
chend .

Zu 10 .

Ein Portfolio ist eine Sammlung von mehreren in ei-
nem vorab bestimmten Umfang bearbeiteten Aufga-
ben, die zusammenfassend bewertet wird . Die fach-
spezifische Prüfungsordnung kann nähere Regelun-
gen zu Art und Umfang der Aufgaben sowie zur 
Durchführung der Prüfung treffen .

 (3) Die fachspezifische Prüfungsordnung kann die 
Bearbeitungsdauer der Prüfungsleistungsformen nach 
Absatz 2 Nummern 3 bis 9 festlegen; sofern die fach-
spezifische Prüfungsordnung die Aufteilung von Mo-
dulprüfungen in Teilprüfungsleistungen vorsieht, kön-
nen die Bearbeitungsdauer und der Bearbeitungsum-
fang für die Teilprüfungsleistungen angemessen ver-
kürzt werden .

 (4) Die fachspezifische Prüfungsordnung kann vor-
sehen, dass die oder der zu Prüfende für Prüfungsleis-
tungen nach Absatz 2 Nummern 2, 3, 4, 5, 7, 9 und 10 
Themen vorschlagen kann .

 (5) Die fachspezifische Prüfungsordnung kann vor-
sehen, dass Prüfungsleistungen nach Absatz 2 Num-
mern 2 bis 9 auch durch eine Gruppe von Studieren-
den in Zusammenarbeit erbracht werden können; der 
Beitrag des einzelnen Gruppenmitglieds muss deut-
lich abgrenzbar und bewertbar sein . 

 (6) In Modulen, die in geblockter Form durchge-
führt werden, kann die Modulprüfung einschließlich 
der ersten Wiederholungsprüfung im Lehrveranstal-
tungszeitraum des Semesters außerhalb der festgeleg-
ten Lehrveranstaltungsstunden durchgeführt werden . 
Schriftliche Arbeiten unter Aufsicht können zusätzlich 
in abgeschichteter, dem Lernfortschritt angepasster 
Form angeboten werden; Satz 1 gilt entsprechend . 
Nicht bestandene Teile der abgeschichteten Prüfung 
können nicht isoliert wiederholt werden . Das Nähere 
regelt die fachspezifische Prüfungsordnung .

 (7) Bei Abgabe einer schriftlichen Arbeit, die nicht 
unter Aufsicht erstellt wurde, muss die oder der Stu-
dierende schriftlich versichern, dass sie oder er die Ar-
beit – bei einer Gruppenarbeit die von ihr oder ihm zu 
verantwortenden, entsprechend gekennzeichneten 

Teile – selbständig verfasst und nur die angegebenen 
Quellen und Hilfsmittel benutzt hat . Wörtlich oder 
dem Sinn nach aus anderen Werken entnommene 
Stellen sind unter Angabe der Quellen kenntlich zu 
machen . Dies gilt insbesondere auch für Internetquel-
len . Die fachspezifische Prüfungsordnung kann Rege-
lungen zur Abgabe schriftlicher Arbeiten in elektroni-
scher Form treffen .

 (8) Studienleistungen sind individuelle Leistungen, 
deren Form in den jeweiligen den Modulen zugeord-
neten Lehrveranstaltungen, Praxissemestern oder Pra-
xisphasen festgelegt wird . Sie werden in der Regel mit 
„bestanden“ oder „nicht bestanden“ bewertet . Sofern 
eine Studienleistung benotet wird, geht diese Note 
nicht in die Modulnote ein . Die fachspezifische Prü-
fungsordnung bestimmt Anzahl und Umfang der Stu-
dienleistungen sowie die Module, in denen sie zu er-
bringen sind .

§ 8

Masterthesis 

 (1) Die Masterthesis soll zeigen, dass die oder der zu 
Prüfende über Kompetenzen zur Bearbeitung von 
neuen komplexen Aufgaben- und Problemstellungen 
sowie zur eigenverantwortlichen Steuerung von Pro-
zessen in einem wissenschaftlichen Fach oder in ei-
nem strategieorientierten beruflichen Tätigkeitsfeld 
verfügt . Die Masterthesis kann einen experimentellen 
Teil, sie muss einen schriftlichen Teil enthalten . Das 
Nähere regelt die fachspezifische Prüfungsordnung . 
Die Masterthesis kann auch als Arbeit einer Gruppe 
mit bis zu drei Studierenden angefertigt werden . Bei 
einer Gruppenarbeit muss der Beitrag jedes Mitglieds 
der Gruppe klar erkennbar und abgrenzbar sein .

 (2) Das Thema der Masterthesis kann von jeder oder 
jedem Lehrenden nach § 23 Absatz 2 gestellt werden . 
Der oder dem zu Prüfenden ist Gelegenheit zu geben, 
für das Thema Vorschläge zu machen . Soll die Arbeit 
als Gruppenarbeit angefertigt werden, steht das Recht, 
Vorschläge zu machen, der Gruppe gemeinsam zu . 
Den Vorschlägen der oder des zu Prüfenden oder der 
Gruppe ist nach Möglichkeit zu entsprechen . Thema 
und tatsächlich insgesamt erforderlicher Arbeitsauf-
wand für eine Gruppenarbeit müssen über die Anfor-
derungen an eine Einzelaufgabe wesentlich hinausge-
hen .

 (3) Der Antrag auf Genehmigung des Themas ist 
schriftlich an die Vorsitzende oder den Vorsitzenden 
des Prüfungsausschusses zu richten . Dem Antrag kann 
unbeschadet der Voraussetzungen nach Absatz 4 nur 
stattgegeben werden, wenn die oder der Studierende

 1 .  für das zum Zeitpunkt der Zulassungsentschei-
dung laufende Semester im jeweiligen Studien-
gang an der Hochschule Bremen immatrikuliert 
ist und

 2 .  den durch die fachspezifische Prüfungsordnung 
festgelegten Anteil der bis zum Ende des vor-
letzten Semesters der Regelstudienzeit zu er-
bringenden Leistungspunkte erworben hat .

Im Rahmen von Kooperationen mit anderen Hoch-
schulen sowie in den nicht konsekutiven Masterstudi-
engängen kann abweichend von Nummer 1 die Im-
matrikulation nur im Prüfungssemester vorausgesetzt 



126 Amtsblatt der Freien Hansestadt Bremen vom 24 . April 2012 Nr . 29 

werden . Bei der Festlegung des Anteils der nachzu-
weisenden Leistungspunkte nach Nummer 2 durch 
die fachspezifische Prüfungsordnung muss gewährleis-
tet sein, dass die jeweilige Regelstudienzeit eingehal-
ten werden kann . Die fachspezifische Prüfungsord-
nung kann regeln, dass ein Mindestanteil der Leis-
tungspunkte nach Nummer 2 in dem Studiengang an 
der Hochschule Bremen erworben sein muss .

 (4) Der Antrag auf Genehmigung des Themas der 
Masterthesis muss enthalten:

 –  die Beschreibung des Themas,

 –   die englische Übersetzung des Themas; bei nicht 
internationalen Studiengängen kann in Abspra-
che mit den Studierenden hierauf verzichtet wer-
den,

 –   die schriftliche Zustimmung der oder des Lehren-
den, die oder der das Thema gestellt hat,

 –  den vorgesehenen Bearbeitungsbeginn,

 –  die vorgesehene Bearbeitungsdauer und

 –   die Angabe, ob die Arbeit als Einzel- oder als 
Gruppenarbeit angefertigt werden soll; die ande-
ren Gruppenmitglieder sind zu nennen . 

Die fachspezifische Prüfungsordnung kann weitere 
Antragsvoraussetzungen festlegen . Der Antrag muss 
mindestens zwei Wochen vor dem vorgesehenen Be-
arbeitungsbeginn der oder dem Vorsitzenden des Prü-
fungsausschusses vorliegen . Die oder der Prüfungs-
ausschussvorsitzende entscheidet über den Antrag . 
Die Entscheidung wird schriftlich bekannt gegeben 
und aktenkundig gemacht .

 (5) Mit der Genehmigung des Themas bestellt die 
oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses die 
Lehrende oder den Lehrenden, die oder der das The-
ma gestellt hat, zur bzw . zum 1 . Prüfenden sowie eine 
weitere Prüfende oder einen weiteren Prüfenden . Wird 
die Arbeit als Gruppenarbeit angefertigt, kann auf 
Vorschlag der oder des 1 . Prüfenden oder der Gruppe 
eine weitere Prüfende oder ein weiterer Prüfender be-
stellt werden . Die Masterthesis wird von der oder dem 
1 . Prüfenden betreut . 

 (6) Die fachspezifische Prüfungsordnung kann re-
geln, dass das Thema der Masterthesis ohne Anrech-
nung eines Prüfungsversuchs einmal innerhalb des 
ersten Drittels der Bearbeitungszeit zurückgegeben 
werden kann .

 (7) Die fachspezifische Prüfungsordnung regelt die 
Bearbeitungsdauer einer Masterthesis . Der Bearbei-
tungsumfang beträgt mindestens 18 und höchstens  
30 Leistungspunkte und umfasst damit einen Arbeits-
aufwand von mindestens 540 und höchstens 900 Stun-
den . Thema, Aufgabenstellung und Umfang der Ar-
beit sind von der Themenstellerin oder dem Themen-
steller so zu begrenzen, dass die vorgegebene Dauer 
eingehalten werden kann . Die oder der Prüfungsaus-
schussvorsitzende legt den Bearbeitungszeitraum ab-
hängig von der Zahl der im Prüfungssemester vom 
Prüfling zusätzlich belegten Module fest . Der Bearbei-
tungszeitraum darf ein Semester nicht überschreiten . 
Der Prüfungsausschuss kann eine angemessene Ver-
längerung der Bearbeitungsdauer gestatten, sofern 
die Kandidatin oder der Kandidat dies bis spätestens 

eine Woche vor dem Ende der Bearbeitungsfrist bean-
tragt und hierfür triftige Gründe geltend macht . Die 
Verlängerung darf zwei Wochen nicht überschreiten . 

 (8) Die Masterthesis ist der oder dem Vorsitzenden 
des Prüfungsausschusses vor Ablauf des Bearbei-
tungszeitraums vorzulegen . Die Frist ist gewahrt, 
wenn die Arbeit mit dem Poststempel des letzten Ta-
ges der Frist eingeht . Der Abgabezeitpunkt ist akten-
kundig zu machen .

 (9) Der schriftliche Teil der Masterthesis ist in deut-
scher Sprache, in englischer Sprache oder einer Spra-
che, die mit dem Studium in Zusammenhang steht, 
abzufassen . Das Nähere regelt die fachspezifische 
Prüfungsordnung . In begründeten Ausnahmefällen 
kann der Prüfungsausschuss eine andere Regelung 
treffen, soweit die Bewertbarkeit der Masterthesis ge-
währleistet ist . Bei der Abgabe der Masterthesis hat 
der Prüfling schriftlich zu versichern, dass er die Ar-
beit – bei einer Gruppenarbeit die von ihm zu verant-
wortenden, entsprechend gekennzeichneten Teile der 
Arbeit – selbständig verfasst und nur die angegebenen 
Quellen und Hilfsmittel benutzt hat . Wörtlich oder 
dem Sinn nach aus anderen Werken entnommene 
Stellen sind unter Angabe der Quellen kenntlich zu 
machen . Der schriftliche Teil der Masterthesis ist in 
mindestens zwei maschinengeschriebenen, gebunde-
nen Exemplaren abzuliefern . Die fachspezifische Prü-
fungsordnung kann ergänzende Regelungen treffen . 
Der praktische Teil der Masterthesis verbleibt bei der 
Hochschule, sofern diese Mittel, Material oder Geräte 
dazu bereitgestellt hat . 

 (10) Die Masterthesis wird von den nach Absatz 5 
bestellten Prüfenden bewertet . Die Note der Arbeit 
oder des von der oder dem zu Prüfenden zu verant-
wortenden Teils der Gruppenarbeit ergibt sich aus 
dem Durchschnitt der Bewertungen der Prüfenden . 
Beträgt bei der Bestellung von zwei Prüfenden gemäß 
Absatz 5 Satz 1 die Notendifferenz zwischen beiden 
Prüfenden zwei oder mehr volle Notenstufen, bestellt 
der Prüfungsausschuss zur abschließenden Bewertung 
eine dritte Prüfende oder einen dritten Prüfenden . Die 
Bewertung ergibt sich dann aus dem Durchschnitt der 
Bewertungen der drei Prüfenden . 

 (11) Wird die Masterthesis oder ein Teil einer Grup-
penarbeit mit „nicht ausreichend“ benotet, ist der be-
treffenden geprüften Person auf Antrag ein neues 
Thema zu stellen; Absätze 1 bis 10 gelten entspre-
chend . Wird auch die zweite Arbeit mit „nicht ausrei-
chend“ benotet, ist die Masterthesis endgültig nicht 
bestanden; eine zweite Wiederholung ist ausgeschlos-
sen . 

 (12) Ein nicht korrigiertes Überstück des gesamten 
schriftlichen Teils einer mit mindestens „gut“ bewer-
teten Masterthesis soll nach Abschluss des Prüfungs-
verfahrens in der Bibliothek der Hochschule öffentlich 
verfügbar gemacht werden, sofern die oder der Ge-
prüfte hierzu eine Einwilligung erteilt hat .

§ 9

Kolloquium zur Masterthesis

 (1) Die fachspezifische Prüfungsordnung bestimmt, 
ob ein Kolloquium zur Masterthesis durchzuführen 
ist . 
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 (2) In dem Kolloquium soll die oder der zu Prüfende 
nachweisen, dass die in einer Auseinandersetzung 
über den Themenbereich der Masterthesis erarbeite-
ten Lösungen selbständig, fachübergreifend und pro-
blembezogen auf wissenschaftlicher Grundlage ver-
treten werden können . Ein Kolloquium wird nur 
durchgeführt, wenn die Masterthesis mindestens mit 
der Note „ausreichend“ (4,0) bewertet wurde . Das 
Kolloquium soll zum nächstmöglichen Termin, spätes-
tens sechs Wochen nach Abgabe der Arbeit, stattfin-
den . Das Kolloquium wird gemeinsam von den Prü-
fenden der Masterthesis als Einzelprüfung oder im 
Falle einer Gruppenarbeit als Gruppenprüfung durch-
geführt . Die Dauer des Kolloquiums beträgt für die 
oder den zu Prüfenden in der Regel 30 Minuten, sie 
darf 15 Minuten nicht unterschreiten . Die fachspezifi-
sche Prüfungsordnung kann eine längere Dauer des 
Kolloquiums festlegen . Das Kolloquium wird von bei-
den Prüfenden bewertet . Sofern die Prüfenden kein 
Einvernehmen über die zu erteilende Note erzielen, 
ergibt sich die Note aus dem Mittel der Einzelbewer-
tungen . Ein nicht bestandenes Kolloquium kann in-
nerhalb einer Frist von zwei Monaten einmal wieder-
holt werden . Die oder der Prüfungsausschussvorsit-
zende setzt den Wiederholungstermin fest .

 (3) Über das Kolloquium ist für jede zu prüfende 
Person eine Niederschrift anzufertigen und zu den 
Prüfungsakten zu nehmen . Sie soll Angaben über die 
Prüfenden, die anwesenden Mitglieder des Prüfungs-
ausschusses, den Gegenstand, die Dauer und den Ver-
lauf der Prüfung, die ermittelten Bewertungen sowie 
über die dann erteilte Prüfungsnote enthalten und ge-
gebenenfalls besondere Vorkommnisse während des 
Kolloquiums erwähnen . Die Niederschriften sind von 
den Prüfenden zu unterzeichnen . 

 (4) Studierende des gleichen Studiengangs können 
nach Maßgabe der räumlichen Verhältnisse als Zuhö-
rer zugelassen werden, es sei denn, die oder der zu 
Prüfende widerspricht . Wenn die ordnungsgemäße 
Durchführung des Kolloquiums gestört oder gefährdet 
ist, können die Prüfenden übereinstimmend die Zuhö-
rer ausschließen oder zahlenmäßig begrenzen . Wird 
die Öffentlichkeit ausgeschlossen, kann die oder der 
zu Prüfende verlangen, dass ein von ihr oder ihm be-
nanntes Mitglied der Hochschule zur Beobachtung 
hinzugezogen wird . Die Bewertung und Bekanntgabe 
der Prüfungsergebnisse sind nicht öffentlich . 

Abschnitt III: 
Durchführung von Prüfungen

§ 10

Teilnahme an Modulprüfungen 

 (1) Die Studierenden wählen zu Beginn jedes Se-
mesters die Module, an welchen sie teilnehmen wol-
len, und melden ihre Teilnahme verbindlich an . Die 
Anmeldung zu den Modulen, die Rücknahme einer 
Anmeldung sowie der Wechsel eines gewählten Mo-
duls ist nur bis zum Ablauf von drei Wochen nach dem 
Beginn der Lehrveranstaltungszeit möglich . Die Stu-
dierenden können sich für bis zu fünf Module pro Se-
mester anmelden; eine erneute Anmeldung im Fall 
des Nichtbestehens der Modulprüfung oder Rücktritts 
von der Modulprüfung in Form von schriftlichen Ar-

beiten unter Aufsicht nach § 15 Absatz 4 für bis zu 
zwei Module bleibt dabei unberücksichtigt . Die Stu-
diendekanin oder der Studiendekan beziehungsweise 
nach fakultätsinterner Regelung die Studiengangslei-
terin oder der Studiengangsleiter kann im Einzelfall 
auf begründeten Antrag die Anmeldung zu weiteren 
Modulen zulassen, wenn zu erwarten ist, dass die oder 
der Studierende die sich daraus ergebenden zusätzli-
chen Anforderungen erfüllen kann .

 (2) Die Anmeldung zu einem Modul beinhaltet die 
verbindliche Anmeldung zur Modulprüfung und zur 
gegebenenfalls erforderlichen ersten Wiederholungs-
prüfung . Eine Modulprüfung kann nur nach Anmel-
dung für das betreffende Modul abgelegt werden .

§ 11

Nachteilsausgleich

 Im Prüfungsverfahren ist auf Art und Schwere einer 
Behinderung Rücksicht zu nehmen . Macht die Kandi-
datin oder der Kandidat glaubhaft, dass sie oder er we-
gen länger andauernder oder ständiger psychischer 
oder körperlicher Krankheit oder Behinderung nicht 
in der Lage ist, Prüfungen ganz oder teilweise in der 
vorgesehenen Form abzulegen, kann dies durch ent-
sprechende Verlängerung der Bearbeitungszeit und 
eine andere Gestaltung des Prüfungsverfahrens aus-
geglichen werden . Zur Glaubhaftmachung kann die 
Vorlage eines ärztlichen Attestes verlangt werden .

§ 12

Schutzfristen nach dem Mutterschutzgesetz, 
Erziehungsurlaub

 Die Inanspruchnahme der Schutzfristen des Mutter-
schutzgesetzes sowie entsprechend der Fristen des 
Gesetzes zum Erziehungsgeld und zur Elternzeit (Bun-
deserziehungsgeldgesetz – BerzGG) in der jeweils 
geltenden Fassung werden ermöglicht . Die Teilnahme 
an Prüfungen ist trotz Beurlaubung möglich .

§ 13

Bewertung der Prüfungen, 
Bildung und Gewichtung von Noten 

 (1) Prüfungsleistungen werden in der Regel beno-
tet . Soweit Prüfungsleistungen nach Maßgabe der 
fachspezifischen Prüfungsordnung nicht zu benoten 
sind, werden sie mit „bestanden“ oder „nicht bestan-
den“ bewertet . Die Noten der Prüfungsleistungen 
werden von den jeweiligen Prüfenden festgesetzt . Die 
Masterthesis und ein Kolloquium zur Masterthesis 
sind von zwei Prüfenden zu benoten . Das Bewertungs-
verfahren soll vier Wochen nicht überschreiten . Die 
Bewertung ist auf Antrag der oder des Studierenden 
zu begründen; insbesondere sind die Bewertungsmaß-
stäbe offen zu legen .

 (2) Für die Bewertung der Prüfungsleistungen sind 
folgende Noten zu verwenden:

1 = sehr gut =  eine hervorragende Leis-
tung;

2 = gut  =  eine Leistung, die erheb-
lich über den durch-
schnittlichen Anforderun-
gen liegt;

3 = befriedigend =  eine Leistung, die durch-
schnittlichen Anforderun-
gen entspricht;
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4 = ausreichend  =  eine Leistung, die trotz ih-
rer Mängel noch den An-
forderungen genügt;

5 = nicht ausreichend =  eine Leistung, die wegen 
erheblicher Mängel nicht 
mehr den Anforderungen 
genügt .

Zur differenzierten Bewertung sind Zwischenwerte in 
Stufen von jeweils 0,1 zulässig . 

 (3) Soweit Modulprüfungen aus mehreren selbstän-
digen Prüfungen bestehen (§ 4 Absatz 2 Satz 2), er-
rechnet sich die Modulnote aus dem Durchschnitt der 
Noten der einzelnen Prüfungsleistungen . Die fachspe-
zifische Prüfungsordnung kann vorsehen, dass die No-
ten mit unterschiedlicher Gewichtung in die Modulno-
te eingehen . Bei der Durchschnittsnotenbildung nach 
Satz 1 wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem 
Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden 
ohne Rundung gestrichen . Die Modulnote lautet

bei einem Durchschnitt  
bis einschließlich 1,5 = sehr gut,

bei einem Durchschnitt von 1,6  
bis einschließlich 2,5 = gut,

bei einem Durchschnitt von 2,6  
bis einschließlich 3,5 = befriedigend,

bei einem Durchschnitt von 3,6  
bis einschließlich 4,0 = ausreichend,

bei einem Durchschnitt über 4,0 = nicht ausreichend .

Ergänzend vergebene Abschlussnoten entsprechend 
der ECTS-Bewertungsskala lauten:

A = die besten 10%,

B = die nächsten 25%,

C = die nächsten 30%,

D = die nächsten 25%,

E = die nächsten 10%  der erfolgreichen Prüflinge der 
statistischen Bezugsgruppe . 

F / FX = nicht bestandene Prüfungsleistungen .

Als Grundlage für die Berechnung einer relativen No-
te müssen je nach Größe des Abschlussjahrgangs ne-
ben den Noten des Abschlussjahrgangs mindestens 
die Noten von zwei vorhergehenden Jahrgängen als 
Kohorte vorliegen .

 (4) Die Gesamtnote der Masterprüfung wird aus 
dem Durchschnitt der Modulnoten und der Note der 
Masterthesis sowie ggf . der Note des Kolloquiums ge-
bildet; Absatz 3 gilt entsprechend .

§ 14

Bestehen und Wiederholung von Prüfungen

 (1) Eine Prüfung ist bestanden, wenn die Note min-
destens „ausreichend“ (4,0) ist .

 (2) Hat die oder der zu Prüfende eine Modulprü-
fung, die Masterthesis oder ein Kolloquium nicht be-
standen, wird Sie oder er darüber informiert, ob und 
gegebenenfalls in welchem Umfang und in welcher 
Frist die Prüfung wiederholt werden kann . 

 (3) Nicht bestandene Prüfungen, mit Ausnahme der 
Masterthesis und des Kolloquiums zur Masterthesis, 
können zweimal wiederholt werden .

 (4) Die erste Wiederholungsprüfung soll bis zum 
Beginn der Lehrveranstaltungen des Folgesemesters, 
sie muss bis zum Ende der Lehrveranstaltungszeit des 
Folgesemesters im Rahmen der hierfür gesetzten Frist 
angeboten werden, sofern die Prüfungsform dies zu-
lässt . Bei Modulprüfungen, deren Bestehen Vorausset-
zung für die Teilnahme an weiterführenden Modulen 
oder für die Aufnahme einer Praxisphase oder des 
Auslandsstudiums ist, müssen die Termine so gesetzt 
werden, dass der Studienfortschritt im Regelstudien-
verlauf nicht gehindert wird . 

 (5) Bei der letzten Wiederholung nach Absatz 3 be-
stellt die oder der Prüfungsausschussvorsitzende für 
die Bewertung einen zweiten Prüfenden oder eine 
zweite Prüfende nach Maßgabe des § 23 . Die Prü-
fungsleistung wird von beiden Prüfenden bewertet . 
Die Note ergibt sich aus dem Mittel der Einzelbewer-
tungen . 

 (6) Sind auch die zulässigen Wiederholungen von 
Prüfungsleistungen mit „nicht ausreichend“ bewertet 
worden, ist die Masterprüfung endgültig nicht bestan-
den .

 (7) Mit „ausreichend“ (4,0) oder besser beurteilte 
Prüfungsleistungen können nicht wiederholt werden . 

§ 15

Versäumnis und Rücktritt

 (1) Eine Prüfungsleistung gilt vorbehaltlich des 
Rücktritts oder der Verlängerung der Abgabefrist nach 
den Absätzen 2 bis 4 als abgelegt und mit „nicht aus-
reichend“ bewertet, wenn die oder der zu Prüfende zu 
einem Prüfungstermin nicht erscheint, eine Prüfung, 
die angetreten wurde, abgebrochen oder die Frist für 
die Erbringung einer Prüfungsleistung überschritten 
wird .

 (2) Von mündlichen Prüfungen kann bis spätestens 
zwei Wochen vor dem Prüfungstermin zurückgetreten 
werden . Der Rücktritt von sonstigen Prüfungsleistun-
gen ist nur bis zur Ausgabe der Aufgabenstellung 
möglich . Der Rücktritt ist schriftlich zu erklären; Ab-
satz 4 bleibt unberührt .

 (3) Ein späterer Rücktritt von einem Prüfungster-
min, insbesondere bei Nichterscheinen oder bei Ab-
bruch einer Prüfung, sowie die Verlängerung der Ab-
gabefrist einer Prüfungsleistung ist nur bei Vorliegen 
eines triftigen Grundes möglich . Der für den Rücktritt 
oder die Verlängerung der Abgabefrist geltend ge-
machte Grund ist unverzüglich schriftlich gegenüber 
der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses 
darzulegen und durch geeignete Nachweise zu bele-
gen . Bei Krankheit der oder des zu Prüfenden ist ein 
ärztliches Attest vorzulegen, aus dem sich ergibt, dass 
die oder der zu Prüfende aufgrund einer Erkrankung 
nicht in der Lage ist, die konkrete Prüfung abzulegen . 
In Zweifelsfällen kann die Vorlage eines amtsärztli-
chen Attestes verlangt werden . Der Krankheit der oder 
des zu Prüfende steht die Krankheit eines von ihm 
überwiegend allein zu versorgenden Kindes gleich . 
Erkennt die oder der Vorsitzende des Prüfungsaus-
schusses den Grund für den Rücktritt oder die Verlän-
gerung der Abgabefrist nicht an, entscheidet unver-
züglich der Prüfungsausschuss .

 (4) Bei schriftlichen Arbeiten unter Aufsicht (Klau-
suren) gilt der Rücktritt bei Nichterscheinen zum Prü-
fungstermin als erfolgt . Studierende, die vom ersten 
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Klausurtermin zurücktreten oder diese Prüfung nicht 
bestehen, bleiben für einen darauf folgenden zweiten 
Prüfungstermin (Wiederholungsprüfung nach § 14 
Absatz 4) angemeldet . Nehmen sie an dieser Prüfung 
teil, haben sie im Fall des Nichtbestehens keinen An-
spruch auf eine Wiederholungsprüfung innerhalb der 
Fristen des § 14 Absatz 4 . 

§ 16

Täuschung, Ordnungsverstoß

 (1) Versucht die oder der zu Prüfende, das Ergebnis 
einer Prüfungsleistung durch Täuschung oder Benut-
zung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, 
fertigt die oder der zuständige Prüfende oder die oder 
der Aufsichtführende hierüber einen Vermerk an . Die 
oder der zu Prüfende darf die Prüfungsleistung fortset-
zen . Ihr oder ihm ist Gelegenheit zur Stellungnahme 
über das Vorkommnis zu geben . Der Vermerk und die 
Stellungnahme sind unverzüglich dem Prüfungsaus-
schuss zur Entscheidung vorzulegen . Stellt der Prü-
fungsausschuss einen Täuschungsversuch fest, gilt die 
Prüfungsleistung als mit „nicht ausreichend“ (5,0) be-
wertet . 

 (2) Werden Arbeiten Dritter oder Teile daraus ohne 
oder mit irreführender Quellenangabe übernommen 
(Plagiat), gilt dies als Täuschungsversuch . Studieren-
de, die wiederholt oder in besonders schwerwiegen-
der Weise einen Täuschungsversuch begehen, werden 
in der Regel exmatrikuliert . Über die Exmatrikulation 
entscheidet die Rektorin oder der Rektor nach Anhö-
rung der Beteiligten . Ein besonders schwerwiegender 
Täuschungsversuch liegt insbesondere vor, wenn von 
Dritten verfasste schriftliche Arbeiten vollständig oder 
in erheblichen Teilen ohne Zitat oder mit irreführen-
der Quellenangabe in die eigene Prüfungsleistung 
übernommen werden . 

 (3) Eine zu prüfende Person, die den ordnungsge-
mäßen Ablauf einer Einzelprüfung stört, kann von der 
oder dem jeweiligen Prüfenden oder der oder dem 
Aufsichtführenden von der Fortsetzung der Prüfungs-
leistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall wird 
die Prüfungsleistung mit „nicht ausreichend“ (5,0) be-
wertet . Studierende, die während einer Gruppenprü-
fung schuldhaft einen Ordnungsverstoß begehen, 
durch den andere Studierende oder die Prüfenden ge-
stört werden, können von den anwesenden Prüfenden 
oder von den jeweiligen Aufsichtführenden von der 
Fortsetzung der Prüfungsleistung ausgeschlossen wer-
den, wenn das störende Verhalten trotz Ermahnung 
fortgesetzt wird .

 (4) Belastende Entscheidungen des Prüfungsaus-
schusses sind der oder dem zu Prüfenden unverzüg-
lich schriftlich mitzuteilen, zu begründen und mit ei-
ner Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen .

§ 17

Bestehen der Masterprüfung

 (1) Die Masterprüfung ist bestanden, wenn alle in 
der Prüfungsordnung genannten Prüfungen bestan-
den und damit die geforderten Leistungspunkte er-
worben wurden .

 (2) Die Masterprüfung ist endgültig nicht bestan-
den, wenn eine Modulprüfung einschließlich aller zu-
lässigen Wiederholungen mit „nicht ausreichend“ be-
wertet wurde .

§ 18

Anrechnung von Studien-, Prüfungs- 
und sonstigen Leistungen

 (1) Anderweitig erbrachte Studienzeiten, Studien-
leistungen und Prüfungsleistungen und die damit ver-
bundenen Leistungspunkte in Studiengängen  einer 
Hochschule oder einer Universität werden angerech-
net, soweit keine wesentlichen Unterschiede zu den 
Anforderungen (Inhalt und Umfang) und den vermit-
telten Kompetenzen des entsprechenden Studiums an 
der Hochschule Bremen bestehen . Dabei ist kein sche-
matischer Vergleich, sondern eine Gesamtbetrachtung 
und -bewertung vorzunehmen . Bei der Anrechnung 
von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungs-
leistungen, die außerhalb der Bundesrepublik Deutsch-
land erbracht wurden, sind Äquivalenzvereinbarun-
gen sowie Vereinbarungen im Rahmen von Hoch-
schulpartnerschaften zu beachten .

 (2) Einschlägige praktische Studiensemester oder 
Praxisphasen (§ 6 Absatz 1) werden angerechnet .

 (3) Nachgewiesene Kompetenzen und Fähigkeiten, 
die außerhalb des Hochschulbereichs erworben wur-
den und keine wesentlichen Unterschiede zu den in 
den Studiengängen der Hochschule Bremen erworbe-
nen Kompetenzen und Fähigkeiten aufweisen, sind 
bis zur Hälfte der für das betreffende Studium vorge-
gebenen Leistungspunkte anzurechnen, Absatz 1 Sät-
ze 1 und 2 gelten entsprechend . Die Anrechnung ist 
im Zeugnis auszuweisen . 

 (4) Werden Prüfungsleistungen angerechnet, sind 
die Noten – soweit die Notensysteme vergleichbar 
sind – zu übernehmen und in die Berechnung der Ge-
samtnote einzubeziehen . Noten für außerhalb des 
Hochschulwesens erbrachte angerechnete Leistungen 
(Absatz 3) werden nicht übernommen und nicht in die 
Gesamtnotenberechnung einbezogen . Die Noten der 
an ausländischen Hochschulen erbrachten Prüfungs-
leistungen werden grundsätzlich nur dann übernom-
men und in die Berechnung der Gesamtnote einbezo-
gen, wenn entsprechende Umrechnungsvereinbarun-
gen zwischen der Hochschule Bremen und der Part-
nerhochschule getroffen wurden oder zwischenstaatli-
che Vereinbarungen bestehen . Bei unvergleichbaren 
Notensystemen wird der Vermerk „bestanden“ aufge-
nommen . Die fachspezifische Prüfungsordnung kann 
abweichend regeln, dass die Noten der an ausländi-
schen Hochschulen erbrachten und angerechneten 
Prüfungsleistungen nach Umrechnung nach Maßgabe 
der modifizierten Bayerischen Formel übernommen 
und in die Berechnung der Gesamtnote einbezogen 
werden .1 Angerechnete Prüfungsleistungen werden 
im Zeugnis gekennzeichnet . 

1 Modifizierte "Bayerische Formel" zur Notenberechnung:

 X = 1 + 3 
   Nmax - Nd
   Nmax - Nmin

x = gesuchte Note
Nmax = beste erreichbare Note im ausländischen Bildungssystem
Nmin =  schlechteste Note zum Bestehen im ausländischen Bildungssys-

tem
Nd =  in das deutsche Notensystem zu transformierende Note .

Das Ergebnis der Formel wird zur nächstliegenden deutschen Note ge-
rundet . Falls das Ergebnis der Formel genau zwischen zwei Noten liegt, 
wird zur besseren Note gerundet .
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 (5) Bei Vorliegen der Voraussetzungen der Absätze 1 
bis 3 besteht ein Rechtsanspruch auf Anrechnung . 
Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleis-
tungen, die an Hochschulen in der Bundesrepublik 
Deutschland erbracht wurden, werden von Amts we-
gen angerechnet . Die Studierenden haben die für die 
Anrechnung erforderlichen Unterlagen vorzulegen . 
Für die Anrechnung von außerhochschulischen Kom-
petenzen und Fähigkeiten gemäß Absatz 3 sind die 
Studierenden darlegungspflichtig .

 (6) Über die Anrechnung entscheidet, gegebenen-
falls nach Anhörung von Fachvertreterinnen oder 
Fachvertretern, die oder der Prüfungsausschussvorsit-
zende . 

§ 19

Ungültigkeit der Masterprüfung

 (1) Hat die Kandidatin oder der Kandidat bei einer 
Prüfung getäuscht und wird die Tatsache erst nach 
Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so kann die 
Note der Prüfung nachträglich berichtigt werden . Ge-
gebenenfalls kann die Prüfung mit „nicht ausrei-
chend“ bewertet und die Masterprüfung für „nicht 
bestanden“ erklärt werden . 

 (2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung 
zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne dass die Kandida-
tin oder der Kandidat hierüber täuschen wollte, und 
wird diese Tatsache erst nach Aushändigung des 
Zeugnisses bekannt, so wird der Mangel durch das 
Bestehen der Prüfung geheilt . Hat die Kandidatin oder 
der Kandidat vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, dass sie 
oder er die Prüfung ablegen konnte, so kann die Prü-
fung mit „nicht ausreichend“ bewertet und die Mas-
terprüfung für „nicht bestanden“ erklärt werden .

 (3) Der Kandidatin oder dem Kandidaten ist vor ei-
ner Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung zu ge-
ben . 

 (4) Das unrichtige Zeugnis ist einzuziehen . Gegebe-
nenfalls ist ein neues Zeugnis zu erteilen . Mit dem un-
richtigen Zeugnis ist auch die Masterurkunde einzu-
ziehen, wenn die Masterprüfung aufgrund einer Täu-
schung für „nicht bestanden“ erklärt wurde . Eine Ent-
scheidung nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 ist nach 
einer Frist von fünf Jahren ab dem Datum des Zeug-
nisses ausgeschlossen .

§ 20

Bescheide, Rechtsmittel, Widerspruch, 
Einsicht in die Prüfungsakten

 (1) Wurde die Masterthesis oder ggf . das Kolloqui-
um schlechter als „ausreichend“ (4,0) bewertet, erteilt 
das Prüfungsamt einen schriftlichen Bescheid; auf 
Umfang und Frist einer möglichen Wiederholung ist 
dabei hinzuweisen . Ist eine Prüfung endgültig nicht 
bestanden, erteilt das Prüfungsamt dem Prüfling einen 
schriftlichen Bescheid mit Rechtsbehelfsbelehrung .

 (2) Hat die oder der zu Prüfende die Masterprüfung 
endgültig nicht bestanden, wird ihr oder ihm auf An-
trag eine Bescheinigung über ihre oder seine Studien- 
und Prüfungsleistungen ausgestellt .

 (3) Werden Prüfungsentscheidungen mit dem 
Rechtsbehelf des Widerspruchs angefochten, entschei-
det der Prüfungsausschuss über die Abhilfe . Hilft der 
Prüfungsausschuss nicht ab, entscheidet der Wider-

spruchsausschuss der Hochschule Bremen; der Wider-
spruch ist dem Widerspruchsausschuss von der oder 
dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses unver-
züglich zuzuleiten .

 (4) Der Widerspruchsausschuss wird aus drei Pro-
fessorinnen oder Professoren und zwei Studierenden 
gebildet, die der Akademische Senat wählt . Die Amts-
zeit der Professorinnen und Professoren beträgt drei 
Jahre, die der Studierenden ein Jahr . 

 (5) Der Widerspruchsauschuss entscheidet nach 
Anhörung der Beteiligten unverzüglich über einen 
Widerspruch .

 (6) Der oder dem zu Prüfenden wird auf Antrag 
nach der Bewertung der Prüfung Einsicht in ihre oder 
seine schriftliche Prüfungsarbeit gewährt, sofern diese 
nicht zuvor herausgegeben wurde . Der Antrag kann 
nur innerhalb eines Jahres nach Bekanntgabe der Be-
wertung der Prüfungsleistung oder eines Bescheides 
über die nicht bestandene Prüfung beim Prüfungsaus-
schuss gestellt werden . Die oder der Prüfungsaus-
schussvorsitzende bestimmt Ort und Zeit der Einsicht-
nahme .

§ 21

Zeugnis der Masterprüfung und Masterurkunde

 (1) Über die bestandene Masterprüfung wird ein 
Zeugnis ausgestellt . Das Zeugnis enthält mindestens 
folgende Angaben:

 –   die Note der Masterthesis und gegebenenfalls 
des Kolloquiums,

 –  das Thema der Masterthesis,

 –   die in den Modulprüfungen erzielten Noten und 
Leistungspunkte, 

 –   gegebenenfalls die Noten der studierten Wahl-
module, 

 –  die erreichten Leistungspunkte,

 –  die Gesamtnote der Masterprüfung,

 –   gegebenenfalls absolvierte Praxisphasen, prakti-
sche Studiensemester oder Auslandssemester .

Die Noten der während des Auslandsstudiums er-
brachten Prüfungsleistungen werden nur unter den 
Voraussetzungen des § 18 Absatz 4 bei der Bildung 
der Gesamtnote berücksichtigt . Das Zeugnis trägt das 
Datum des Tages der letzten Prüfungsleistung und 
wird von der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsaus-
schusses, ersatzweise von der Dekanin oder dem De-
kan beziehungsweise deren Stellvertreterin oder des-
sen Stellvertreter unterzeichnet . Eine Abschrift des 
Zeugnisses und der Master-Urkunde werden auf 
Wunsch der oder des Studierenden auch in englischer 
Sprache ausgestellt . 

 (2) Die Hochschule stellt ein Diploma Supplement 
(DS) entsprechend dem „Diploma Supplement Mo-
dell“ von Europäischer Union/Europarat/Unesco aus . 
Als Darstellung des nationalen Bildungssystems (DS-
Abschnitt 8) ist der zwischen Kultusministerkonferenz 
und Hochschulrektoren-Konferenz abgestimmte Text 
in der jeweils geltenden Fassung zu verwenden . 

 (3) Für die Mastergrade sind folgende Bezeichnun-
gen ohne weitere Zusätze zu verwenden:
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 –   Master of Arts, abgekürzt M .A ., bei Studiengän-
gen der Fächergruppen Sprach- und Kulturwis-
senschaften, Sport, Sportwissenschaft, Sozialwis-
senschaft, Kunst und Kunstwissenschaft sowie im 
Fach Architektur,

 –   Master of Science, abgekürzt M .Sc ., bei Studien-
gängen der Fächergruppen Mathematik, Natur-
wissenschaften, Agrar-, Forst- und Ernährungs-
wissenschaften,

 –   Master of Engineering, abgekürzt M .Eng ., oder 
Master of Science, abgekürzt M .Sc ., bei Studien-
gängen der Fächergruppe Ingenieurwissenschaf-
ten,

 –   Master of Arts, abgekürzt M .A ., oder Master of 
Science, abgekürzt M .Sc ., bei Studiengängen der 
Fächergruppe Wirtschaftswissenschaften, 

 –   Master of Laws, abgekürzt LL .M ., bei Studien-
gängen der Fächergruppe Rechtswissenschaf-
ten .

Bei integrierten Studiengängen richtet sich die Grad-
bezeichnung nach demjenigen Fachgebiet, dessen 
Bedeutung im Studiengang überwiegt . Fachliche Zu-
sätze zu den Gradbezeichnungen sind ausgeschlos-
sen . Für weiterbildende Masterstudiengänge dürfen 
auch Mastergrade verwendet werden, die von den ge-
nannten Bezeichnungen abweichen .

Abschnitt IV: 
Prüfende und Prüfungsorgane

§ 22

Prüfungsausschuss

 (1) Zur Durchführung der Prüfungen bildet die Fa-
kultät, welcher der Studiengang zugeordnet ist, einen 
Prüfungsausschuss . Ist die Fakultät in Abteilungen ge-
gliedert, wird der Prüfungsausschuss von der Abtei-
lung gebildet, welcher der Studiengang zugeordnet 
ist . Ein Prüfungsausschuss kann auch für mehrere Stu-
diengänge einer Fakultät eingerichtet werden .

 (2) Der Prüfungsausschuss besteht aus:

 1 . drei Professorinnen oder Professoren,

 2 .  einem Studierenden der jeweiligen Fakultät 
bzw . Abteilung,

 3 .  einem Mitglied des Prüfungsamtes mit beraten-
der Stimme .

Die Mitglieder nach Nummer 1 und ihre Stellvertreter 
werden für die Dauer von drei Jahren, das Mitglied 
nach Nummer 2 und sein Stellvertreter für die Dauer 
von einem Jahr durch die jeweiligen Vertreter ihrer 
Gruppe im zuständigen Fakultäts- bzw . Abteilungsrat 
gewählt . Die Mitgliedschaft beginnt am Tag der ersten 
Sitzung des Prüfungsausschusses nach den Wahlen . 
Die fachspezifische Prüfungsordnung kann eine ande-
re Zusammensetzung des Prüfungsausschusses sowie 
die Beteiligung von Lehrkräften für besondere Aufga-
ben vorsehen; die Mitglieder aus der Gruppe der Pro-
fessorinnen und Professoren müssen über die Mehr-
heit der Stimmen verfügen .

 (3) Scheidet ein Mitglied des Prüfungsausschusses 
aus der Fakultät oder aus der Studierendenschaft der 
Hochschule aus, endet auch die Zugehörigkeit zum 

Prüfungsausschuss . Für ausscheidende Mitglieder und 
Stellvertreter sind unverzüglich Nachfolgerinnen oder 
Nachfolger zu wählen .

 (4) Der Prüfungsausschuss wählt je ein Mitglied 
nach Absatz 2 Nummer 1 zur oder zum Vorsitzenden 
bzw . stellvertretenden Vorsitzenden . Die oder der Vor-
sitzende des Prüfungsausschusses führt die laufenden 
Geschäfte des Prüfungsausschusses; sie oder er wird 
hierbei von der bzw . dem stellvertretenden Vorsitzen-
den und von der Verwaltung der Hochschule unter-
stützt . Die Prüfungsakten der Studierenden führt das 
Immatrikulations- und Prüfungsamt .

 (5) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn 
die Mehrheit der Mitglieder, darunter die oder der 
Vorsitzende oder die oder der stellvertretende Vorsit-
zende, anwesend sind . Beschlüsse bedürfen der Mehr-
heit der abgegebenen Stimmen; bei Stimmengleich-
heit entscheidet die Stimme der oder des Vorsitzen-
den, bei deren oder dessen Abwesenheit die Stimme 
der oder des stellvertretenden Vorsitzenden . Bei Be-
schlussunfähigkeit wird der Prüfungsausschuss erneut 
zur Verhandlung über denselben Gegenstand einbe-
rufen; er ist dann bei Anwesenheit der oder des Vorsit-
zenden oder der oder des stellvertretenden Vorsitzen-
den ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen 
beschlussfähig, wenn darauf in dieser Einberufung 
hingewiesen worden ist . Duldet eine Angelegenheit, 
in welcher der Prüfungsausschuss nicht beschlossen 
hat, keinen Aufschub, entscheidet die oder der Vorsit-
zende . Der Prüfungsausschuss muss in seiner nächsten 
Sitzung über die Entscheidung unterrichtet werden .

 (6) Über die Sitzungen des Prüfungsausschusses 
sind Protokolle zu führen . Die Protokolle müssen An-
gaben enthalten über den Ort und Tag der Sitzung, die 
Namen der anwesenden Ausschussmitglieder, den be-
handelten Gegenstand, die gestellten Anträge und die 
gefassten Beschlüsse . Das Protokoll ist von der oder 
dem Vorsitzenden, und, soweit eine Schriftführerin 
oder ein Schriftführer hinzugezogen worden ist, auch 
von dieser oder diesem zu unterzeichnen . 

 (7) Der Prüfungsausschuss stellt das Bestehen oder 
Nichtbestehen der Prüfungen und die Gesamtnote der 
Masterprüfung fest . Er ist für die Organisation der Prü-
fungen und alle damit in Zusammenhang stehenden 
Aufgaben zuständig . Der Prüfungsausschuss be-
schließt abschließend insbesondere über 

 –   die Folgen von Verstößen gegen Prüfungsvor-
schriften,

 –   die Anrechnung von Studienzeiten, Prüfungs-, 
Studien- und sonstigen Leistungen,

 –  die Festsetzung von Prüfungsterminen,

 –  die Bestellung von Prüferinnen und Prüfern,

 –   die Ausgabe und Verlängerung der Bearbei-
tungszeit der Masterthesis und

 –  die Ungültigkeit der Masterprüfung .

Bei der Festlegung der Prüfungszeiträume und -termi-
ne nach dem Ende der Lehrveranstaltungszeit soll ge-
währleistet werden, dass bezogen auf die zu einem 
Fachsemester gehörigen Erstprüfungen pro Tag maxi-
mal eine Modulprüfung angesetzt wird und dass zwi-
schen den Prüfungstagen jeweils mindestens ein prü-
fungsfreier Tag liegt . Der Prüfungsausschuss kann die 
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Erledigung seiner Aufgaben für alle Regelfälle auf die 
Vorsitzende oder den Vorsitzenden übertragen; dies 
gilt nicht für die Entscheidung über Widersprüche ge-
gen Prüfungsentscheidungen .

   (8) Die oder der Vorsitzende des Prüfungsaus-
schusses macht Anordnungen, Festsetzungen von Ter-
minen und Fristen sowie andere, nicht nur einzelne 
Personen betreffende Mitteilungen des Prüfungsaus-
schusses mit rechtsverbindlicher Wirkung am schwar-
zen Brett des Prüfungsausschusses durch Aushang 
bekannt .

   (9) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses ha-
ben das Recht, an der Abnahme der Prüfungen ein-
schließlich der Beratung und der Bekanntgabe der 
Prüfungsergebnisse teilzunehmen .

 (10) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und 
deren Stellvertreterinnen und Stellvertreter unterlie-
gen der Amtsverschwiegenheit . Sofern sie nicht im öf-
fentlichen Dienst stehen, sind sie durch die oder den 
Vorsitzende des Prüfungsausschusses zur Verschwie-
genheit zu verpflichten . 

§ 23

Prüfende, Beisitzerinnen/Beisitzer

 (1) Für die Masterthesis und ggf . das Kolloquium 
zur Masterthesis sowie für Prüfungen nach § 14 Ab-
satz 5 Satz 1 bestellt die oder der Prüfungsausschuss-
vorsitzende Prüfende . Prüfende bei Modulprüfungen 
und deren Wiederholungen sind in der Regel die Leh-
renden, in deren Lehrveranstaltung die Prüfungsleis-
tung integriert ist . Über Ausnahmen entscheidet auf 
Antrag der Prüfungsausschuss .

 (2) Zu Prüfenden können alle bestellt werden, die 
das Prüfungsfach in der Regel haupt- oder nebenbe-
ruflich lehren, auch soweit sie als Wissenschaftler au-
ßerhalb der Hochschule an wissenschaftlichen Ein-
richtungen einschlägig tätig sind . Der Prüfungsaus-
schuss entscheidet . Prüfungsleistungen dürfen nur 
von Personen bewertet werden, die selbst mindestens 
die durch die Prüfung festzustellende oder eine gleich-
wertige Qualifikation besitzen .

 (3) Die oder der zu Prüfende kann für die Masterthe-
sis Prüfende vorschlagen . Den Vorschlägen ist, soweit 
möglich und vertretbar, zu entsprechen . Die oder der 
vorgeschlagene Prüfende kann die Übernahme der 
Prüfung bis zur Bestellung durch den Prüfungsaus-
schuss ablehnen . Die Ablehnung ist schriftlich zu be-
gründen; der Prüfungsausschuss entscheidet . Wird der 

Vorschlag der oder des zu Prüfenden vom Prüfungs-
ausschuss abgelehnt, kann die oder der zu Prüfende je 
einmal erneut eine Prüfende oder einen Prüfenden 
vorschlagen .

 (4) Wird die unparteiische Amtsausübung einer 
oder eines Prüfenden in Frage gestellt, ist dies schrift-
lich gegenüber der oder dem Vorsitzenden des Prü-
fungsausschusses zu begründen . Der Prüfungsaus-
schuss entscheidet . 

 (5) Die Prüfer sind zur Amtsverschwiegenheit ver-
pflichtet .

 (6) Wird eine Masterthesis im Rahmen eines Pro-
jekts der Praxis erstellt, kann die externe Betreuerin 
oder der externe Betreuer des Projekts mit Zustim-
mung des Prüflings als Beisitzerin oder Beisitzer zum 
Kolloquium zur Masterthesis vom Prüfungsausschuss 
zugelassen werden . Die Beisitzerin oder der Beisitzer 
hat Fragerecht und nimmt an der Bewertung mit bera-
tender Stimme teil . Beisitzerinnen und Beisitzer sind 
vor der Prüfung zur Verschwiegenheit zu verpflich-
ten .

Abschnitt V: 
Schlussbestimmungen

§ 24

Inkrafttreten und Übergangsregelung

 Der Allgemeine Teil der Masterprüfungsordnungen 
der Hochschule Bremen tritt mit Wirkung vom 1 . März 
2012 in Kraft . Gleichzeitig tritt der Allgemeine Teil der 
Masterprüfungsordnungen der Hochschule Bremen 
vom 26 . Januar 2004 (Brem .ABl . S . 469), zuletzt geän-
dert durch Ordnung vom 29 . April 2008 (Brem .ABl .  
S . 307) außer Kraft . Gleichzeitig treten die dem Allge-
meinen Teil der Masterprüfungsordnungen entgegen-
stehenden Bestimmungen der fachspezifischen Teile 
der Masterprüfungsordnungen außer Kraft .

 Bremen, den 21 . März 2012

Die Rektorin der 
Hochschule Bremen

Anlage 1 Zeugnis und Urkunde

Anlage 2  Allgemeine Richtlinien für die Ausgestal-
tung der praktischen Studiensemester und 
des integrierten Auslandsstudiums 

Anlage 3 Diploma Supplement
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Anlage 1 
Zeugnis und Urkunde 
 
 
Zeugnis 
 
über die 
 
Masterprüfung 
 
im Studiengang 
 
xx 
 
 
Frau/ Herr xxx xxx 
 
geboren am xx. xx. xxxx in xx 
 

hat die Masterprüfung nach der Masterprüfungsordnung für den Studiengang 
xx 
an der Fakultät xx der Hochschule Bremen 
mit der Gesamtnote 

 
 
--- xx --- ( x,x ) --- 
 
bestanden. 
 
   
Bremen, xx. x 20xx  Die / Der Vorsitzende des Prü-

fungsausschusses 
   
Siegel   

  Prof.  
 

LEISTUNGEN 

Master Thesis 
Thema: x 
 
 Note ( Text ) Note (Ziffer) Credits 

Bewertung der Thesis    

Masterthesis    
Kolloquium zur Masterthesis    
Bezeichnung der Module    
1.1 bis 7.x     
 
Bewertung für Leistungsnachweise und die Gesamtnote 
sehr gut ( 1,0 bis 1,5 )      
gut ( 1,6 bis 2,5 )    
befriedigend ( 2,6 bis 3,5 ) 
ausreichend ( 3,6 bis 4,0 )
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Urkunde 
 
 
Frau/Herr XXX XXX 
 
geboren am xx. xx. 19xx in xx 

hat die Masterprüfung nach der Masterprüfungsordnung 

für den Studiengang 

XX 

an der Fakultät xx 
der Hochschule Bremen mit Erfolg bestanden. 

Ihr / Ihm wird der akademische Grad 

Master of X 
( M.X. ) 

verliehen. 

 
   
   
Bremen, xx. xx. 20xx  Der Dekan / Die Dekanin  

der Fakultät 
xx 
 

   
   

Siegel  Prof. XX 
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Anlage 2

Allgemeine Richtlinien für die Ausgestaltung der 
praktischen Studiensemester und des integrierten 

Auslandsstudiums

Diese Anlage regelt 

 –   die Durchführung von praktischen Studiense-
mestern und Praxisphasen im In- und Ausland 
und

 –   die Durchführung von theoretischen Studiense-
mestern im Ausland (integriertes Auslandsstudi-
um) .

Für Praxisphasen gelten die Bestimmungen zu Zif-
fern 1 . und 3 . dieser Anlage entsprechend .

1 .   Organisatorische und rechtliche Grundsätze für 
praktische Studiensemester und das integrierte 
Auslandsstudium

1 .1  Das praktische Studiensemester und das integrier-
te Auslandsstudium sind in das Studium integrier-
te Ausbildungsabschnitte .

1 .2  Während eines praktischen Studiensemesters und 
während eines integrierten Auslandsstudiums 
bleiben die Studierenden an der Hochschule Bre-
men immatrikuliert .

1 .3  Die Hochschule Bremen bemüht sich, für prakti-
sche und theoretische Studiensemester im Aus-
land geeignete Kooperationen mit ausländischen 
Partnern und Partnerhochschulen aufzubauen und 
ausreichend Studienplätze für alle Studierenden 
anzubieten, die gemäß Studienplan ein integrier-
tes Auslandsstudium durchlaufen werden . Die 
Studierenden können Vorschläge hinsichtlich der 
Praxisbetriebe bzw . Hochschulen machen . Der 
Prüfungsausschuss entscheidet über die Zuwei-
sung der Studien- und Arbeitsplätze . Die Entschei-
dung soll die Vorschläge und Interessen der Stu-
dierenden berücksichtigen .

1 .4  Die Studierenden sind verpflichtet, innerhalb ei-
ner vom Prüfungsausschuss gesetzten Frist eine 
Ausbildungsstelle für ein praktisches Studiense-
mester im Inland bzw . im Ausland nachzuweisen . 
Die Fakultäten beraten sie dabei . Der Prüfungs-
ausschuss überprüft die Ausbildungsstellen in 
Hinsicht auf die geforderten Ausbildungsziele . 
Kann eine Studierende oder ein Studierender kei-
nen Ausbildungsplatz nachweisen, so sind von der 
zuständigen Fakultät geeignete Lösungen vorzu-
schlagen . In begründeten Ausnahmefällen, in de-
nen eine Praxisstelle nicht zur Verfügung steht, 
wird das praktische Studiensemester durch gleich-
wertige Praxisprojekte oder Praxisphasen mit ent-
sprechender Dauer ersetzt .

1 .5  Praktische Studiensemester und ein integriertes 
Auslandsstudium können durch Lehrveranstaltun-
gen begleitet werden . Sie werden durch Hoch-
schullehrerinnen oder Hochschullehrer betreut . 
Gegenstand begleitender Lehrveranstaltungen ist 
in der Regel

  –  eine Einführung in die Zielsetzung und Organi-
sation der praktischen Studiensemester bzw . des 
integrierten Auslandsstudiums,

  –  ein Kurzreferat über die Tätigkeit in der Praxis 
und die dabei gewonnenen Erfahrungen bzw . 
über die Erfahrungen im Rahmen des integrier-
ten Auslandsstudiums,

  –  eine Diskussion des Arbeitsberichtes über das 
praktische Studiensemester und ein abschlie-
ßendes Kolloquium .

   Die Lehrveranstaltungen können in Blöcken statt-
finden . Das Nähere regelt die fachspezifische Prü-
fungsordnung .

1 .6  Die Fakultäten sollen eine wirksame Betreuung 
der Studierenden während der praktischen Studi-
ensemester und des integrierten Auslandsstudi-
ums sowie die ordnungsgemäße organisatorische 
und inhaltliche Ausgestaltung im Rahmen ihrer 
Verantwortung gewährleisten . Hierfür benennt 
die zuständige Fakultät oder Abteilung 

  –  einen oder mehrere Beauftragte für die prakti-
schen Studiensemester bzw . das integrierte 
Auslandsstudium,

  –  für jede Studierende oder jeden Studierenden 
eine Hochschullehrerin oder einen Hochschul-
lehrer als fachliche Betreuerin oder fachlichen 
Betreuer .

   Die Verantwortung für praktische oder theoreti-
sche Studiensemester im Ausland kann auf aus-
ländische Partnerhochschulen übertragen werden, 
wenn die Einzelheiten zur organisatorischen Aus-
gestaltung und zur Betreuung der Studierenden in 
Kooperationsverträgen geregelt sind .

1 .7  Die Anerkennung eines obligatorischen prakti-
schen Studiensemesters im In- oder Ausland bzw . 
eines integrierten Auslandsstudiums ist Vorausset-
zung für das Bestehen der Masterthesis im Rah-
men der Masterprüfung . Voraussetzung für die 
Anerkennung eines praktischen Studiensemesters 
sind:

  1 .  Bescheinigung der Praktikumsstelle über die 
Durchführung,

  2 .  Anerkennung des Arbeitsberichtes durch die 
betreuende Hochschullehrerin oder den be-
treuenden Hochschullehrer,

  3 . Kolloquium / Präsentation .

   Näheres zur Anerkennung des integrierten Aus-
landsstudiums kann die fachspezifische Prüfungs-
ordnung regeln .

2 .   Ziele und Durchführung eines theoretischen Stu-
diensemesters im Ausland

2 .1  Ein theoretisches Studiensemester im Ausland soll 
die im bisherigen Studium erworbenen Kenntnisse 
vertiefen . Die Studierenden sollen in einer zuneh-
mend internationalisierten Arbeitswelt auf die Zu-
sammenarbeit mit ausländischen Partnern vorbe-
reitet werden und auf diesem Gebiet Erfahrungen 
sammeln . Durch die notwendige Einstellung auf 
fremde Lebens- und Lernbedingungen soll ihre 
Flexibilität sowie ihre Kooperations- und Kommu-
nikationsfähigkeit gefördert werden .

2 .2  In einem theoretischen Studiensemester im Aus-
land sollen die Studierenden in einem laufenden 
Studiengang an einer Partnerhochschule integriert 
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werden und unter den dortigen Bedingungen stu-
dieren . Die Studierenden sollen in einem durch 
die fachspezifische Prüfungsordnung festgelegten 
Umfang Veranstaltungen aus dem Spektrum des 
Studiums besuchen und mit Prüfungsleistungen 
abschließen .

2 .3  Die Studierenden werden an der Partnerhochschu-
le in der Regel in einer dem jeweiligen Semester 
vergleichbaren Studienphase eingestuft und sol-
len grundsätzlich ohne Einschränkungen nach 
dem Studienplan der Partnerhochschule studieren . 
Einzelheiten zur Gestaltung der theoretischen Stu-
diensemester im Ausland werden in Kooperations-
verträgen und durch die fachspezifische Prüfungs-
ordnung geregelt .

3 .   Ziele und Durchführung eines praktischen Stu-
diensemesters im In- oder Ausland

3 .1  Ein praktisches Studiensemester soll den Studie-
renden eine auf eigene Erfahrung gegründete, er-
gänzende praxisbezogene Bildung vermitteln . Es 
dient dem Erwerb von praktischen Erfahrungen in 
der Arbeitswelt, der Vorbereitung auf die spätere 
berufliche Tätigkeit in einem zunehmend interna-
tionalisierten Arbeitsmarkt sowie als Orientie-
rungshilfe für das Studium . Es ist zeitlich und in-
haltlich so in den Studiengang einzuordnen, dass 
sich die verschiedenen Studienabschnitte sinnvoll 
ergänzen und eine Einheit bilden . Im praktischen 
Studiensemester soll durch die Umsetzung der in 
den einzelnen Fachdisziplinen erworbenen Kennt-
nisse und Fähigkeiten durch Anwendung auf 
komplexere Probleme der Praxis der Theorie-An-
wendungsbezug vertieft werden und die Rück-
kopplung der Praxiserfahrung in die Hochschule 
(Lehre, Studium, Forschung) erfolgen . Zielsetzung 
ist die Anregung zur Reflexion über berufliche 
Qualifikationen, die Anregung für den Erwerb ge-
sellschaftlicher Handlungsorientierung, der An-
stoß zu selbstkritischer Reflexion insbesondere 
hinsichtlich der Studiengestaltung und des Berufs-
zieles und der Anstoß zur Reflexion über die ge-
sellschaftlichen Wirkungen der eigenen Tätigkei-
ten .

3 .2  Die fachspezifische Prüfungsordnung regelt die 
Dauer des praktischen Studiensemesters . Wäh-
rend des praktischen Studiensemesters wird die 
oder der Studierende in der Regel in einer, höchs-
tens in zwei Praxisstellen tätig . Ein praktisches 
Studiensemester kann im Inland oder im Ausland 
oder im Rahmen des integrierten Auslandsstudi-
ums ggf . im Zusammenhang mit einem theoreti-
schen Studiensemester im Ausland durchgeführt 
werden . Die Notwendigkeit der Durchführung  
eines praktischen Studiensemesters im außereuro-

päischen Ausland ist in der fachspezifischen Prü-
fungsordnung zu regeln und zu begründen .

3 .3  Ein praktisches Studiensemester findet an einem 
Lernort überwiegend außerhalb einer Hochschule 
statt, in der Regel in einer Einrichtung der Berufs-
praxis, einem Betrieb oder einer Behörde . Als Aus-
bildungsstellen kommen Einrichtungen in Be-
tracht, deren Aufgaben den ständigen Einsatz von 
Mitarbeitern mit einschlägiger wissenschaftlicher 
Qualifikation erfordern . Dort soll den Studieren-
den die möglichst selbständige Bearbeitung einer 
adäquaten Aufgabe unter realen Bedingungen 
übertragen werden .

3 .4  Während eines praktischen Studiensemesters fer-
tigt die oder der Studierende einen Arbeitsbericht 
an . Er beinhaltet insbesondere die Beschreibung 
der Ausbildungsstelle, Inhalt und Dauer der ein-
zelnen Tätigkeiten, den Verlauf des Praktikums, 
die Darstellung wesentlicher Arbeitsergebnisse 
und die Beurteilung der Ausbildungsstelle . Die 
betreuende Hochschullehrerin oder der betreuen-
de Hochschullehrer empfiehlt nach Vorlage und 
Prüfung des Arbeitsberichtes entsprechend den 
Vorgaben der fachspezifischen Prüfungsordnung 
dem Prüfungsausschuss die Anerkennung oder 
Nichtanerkennung . Die Empfehlung für eine 
Nichtanerkennung ist schriftlich zu begründen . In 
diesem Fall kann der Prüfungsausschuss die Aner-
kennung von der Erfüllung zusätzlicher Auflagen 
abhängig machen .

3 .5  Die Einzelheiten zur rechtlichen und organisatori-
schen Ausgestaltung des Bildungsverhältnisses in 
der Ausbildungsstelle werden in der Regel in Aus-
bildungsverträgen geregelt, die zwischen der 
Hochschule, der oder dem Studierenden und der 
Ausbildungsstelle geschlossen werden . Sie ent-
halten die zu absolvierenden Tätigkeiten in Form 
von Ausbildungsplänen . Die fachspezifische Prü-
fungsordnung regelt die konkreten inhaltlichen 
Anforderungen an die Ausbildung während eines 
praktischen Studiensemesters . Die Ausbildungs-
stellen benennen einen betrieblichen Verantwort-
lichen, der über eine einschlägige Qualifikation 
verfügen muss . Die Studierenden werden ggf . für 
die Teilnahme an den begleitenden Lehrveranstal-
tungen freigestellt . 

4 .  Schlussbestimmungen

   In besonders begründeten Fällen sind mit Zustim-
mung der oder des Fakultätsbeauftragten und des 
Prüfungsausschusses abweichende Regelungen 
möglich hinsichtlich der Organisation der prakti-
schen Studiensemester und des integrierten Aus-
landsstudiums, soweit dadurch die vorgenannten 
Ausbildungsziele nicht in Frage gestellt sind .
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Anlage 3 
 
 _______   Diploma Supplement   _______ 
 
 

 
T 

 

 
1. HOLDER OF THE QUALIFICATION 
 1.1 Family Name / 1.2 First Name 
   
 1.3 Date, Place, Country of Birth 
   
 1.4 Student ID Number or Code 
   
 
2. QUALIFICATION 
 2.1 Name of Qualification  (full; abbreviated; in original language) 
   
  Title Conferred  (full; abbreviated; in original language) 
   
 2.2 Main Field(s) of Study 
   
 2.3 Institution Awarding the Qualification  (in original language) 

  Hochschule Bremen, University of Applied Sciences 
Faculty of  

  Status (Type / Control) 
  University of Applied Sciences / State Institution 
 2.4 Institution Administering Studies  (in original language) 
  [same] 
  Status (Type / Control) 
  [same / same] 
 2.5 Language(s) of Instruction / Examination 
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3. LEVEL OF THE QUALIFICATION 
 3.1 Level 
   
 3.2 Official Length of Programme 
   
 3.3 Access Requirements 
   
 
4. CONTENTS AND RESULTS GAINED 
 4.1 Mode of Study 
   
 4.2 Programme Requirements / Qualification Profile of the Graduate 
  4.2.1 Programme Requirements 
   
  4.2.2 Qualification Profile of the Graduate 
   
 4.3 Programme Details 
   
 4.4 Grading Scheme 
  1.0 - 1.5 1.6 - 2.5 2.6 - 3.5 3.6 - 4.0 more than 4.0 

  excellent 
(sehr gut) 

good 
(gut) 

satisfactory 
(befriedigend) 

sufficient 
(ausreichend) 

insufficient 
(nicht ausreichend) 

 4.5 Overall Classification (in original language) 

   
xxx / xxx 

 
 
5. FUNCTION OF THE QUALIFICATION 
 5.1 Access to Further Study 
   
 5.2 Professional Status 
   
 
6. ADDITIONAL INFORMATION 
 6.1 Additional Information 
   
 6.2 Further Information Sources 
  on the institution: http://www.hs-bremen.de/internet/en/index.html 
  about the programme:  
  for national information sources see: cf. Sec. 8. 
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7. CERTIFICATION 
 This Diploma Supplement refers to the following original documents: 
 Urkunde über die Verleihung des Grades vom  
 Prüfungszeugnis vom  
   
 
 
 
Certification Date:  
 Prof. Dr.  

 Chair Examination Committee 

  

(Official Stamp/Seal)  
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